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§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 

 
1. Die hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen werden Vertragsbestandteil. Unsere 
Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließ-
lich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.  

 
2. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ebenfalls für 

alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn 
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  

 
3. Hiervon abweichende Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen des Kunden oder sonst abweichende Ver-
einbarungen sind nur gültig, wenn dies ausdrück-
lich schriftlich vereinbart wurde. Eigene Geschäfts-
bedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, 
wenn wir in Kenntnis dieser die Lieferung vorbe-
haltlos ausführen, ohne diesem erneut zu wider-
sprechen.  
 
 

§ 2 Angebote, Vertragsabschluss und  
Vertragsinhalt 

 
1.   Unsere Angebote sind freibleibend und werden 

erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung 
verbindlich. Für den Umfang und die Art der Liefe-
rung sind ausschließlich unsere Auftragsbestäti-
gungen maßgeblich. Der Vertrag kommt erst mit 
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung und ent-
sprechend deren Inhalt oder durch unsere Liefe-
rung zu Stande. Die zu unserem Angebot gehö-
renden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts- und Maßangaben sind lediglich annä-
hernd und unverbindlich. Sie sind nur dann ver-
bindlich, soweit dies ausdrücklich schriftlich ver-
einbart ist. Auch in diesem Fall gelten jedoch die 
handelsüblichen Toleranzen als zulässig.  
 

2.  Wir behalten uns Konstruktionsänderungen des 
Vertragsgegenstandes ohne vorherige Ankündi-
gung während der Lieferzeit vor, sofern der Ver-
tragsgegensand dadurch für den Auftraggeber kei-
ne unzumutbaren Änderungen erfährt. Zumutbar 
sind insbesondere technische Änderungen, Ver-
besserungen und Anpassungen an den neuesten 
Stand von Wissenschaft und Technik, Verbesse-
rung der Konstruktion und der Materialauswahl.  

 
3.  Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen 

des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Auf dieses Erfordernis kann nicht ver-
zichtet werden.  

 
4. Das erste Angebot und die erste Projektierung 

werden von uns kostenlos erstellt. Weitere Ent-
wurfschreiben werden nur dann von uns unentgelt-
lich ausgeführt, wenn nachfolgend der Lieferver-
trag rechtswirksam zustande kommt. 

 
An Kostenvoranschläge, Zeichnungen und ande-
ren Unterlagen behalten wir uns die Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Bei  
 

 
Nichtzustandekommen eines Auftrages sind sie 
uns unverzüglich zurückzugeben.  

 
 
§ 3 Lieferung, Technische Beschaffenheit,  
Teillieferung und Gefahrübergang  

 
1. Für den Umfang der Lieferung und die technische 

Beschaffenheit der zu liefernden Anlagen und Anla-
genteile ist, soweit von der in nachstehend a-c auf-
geführten technischen Standardbeschaffenheit ab-
gewichen werden soll, unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung ausschließlich maßgebend.  

 
a) Die Maschinen-  und Förderaggregate sind 
 ausgelegt für 230/400 V, oder 400/690 Volt,  
 50 Hz.  Alle Maschinen sind mit einem Fertig
 anstrich nach unserem Ermessen versehen. 
 Förderaggregate, Siloarmaturen und Laufrohre 
 sind mit einem Grundanstrich versehen. Die 
 Farbtöne werden von uns selbst festgelegt.  
 
b) Unsere Anlagen sind auf Umgebungs- 

tempera turen von -5 ° bis + 40 ° C und einen 
mittleren Luftdruck sowie eine relative Luft-
feuchtigkeit von 90 % ausgelegt.  

 
c) Schutzvorrichtungen an Maschinen werden  

insoweit mitgeliefert, als sie von den deut-
schen Berufsgenossenschaften vorgeschrie-
ben sind.  

 
2. Wir liefern unversichert ab Werk. Teillieferungen 

sind zulässig.   
 

3.  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufäl-
ligen Beschädigung (Verschlechterung) geht spä-
testens mit der Absendung der Liefergegenstände 
auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen. Dies gilt auch, wenn wir 
noch andere Leistungen, z. B. Übersendungskosten 
oder Anfuhr und Montage, übernommen haben. 
Verzögert sich die Absendung durch das Verhalten 
des Kunden, so geht die Gefahr bereits mit der Mit-
teilung der Versandbereitschaft auf den Kunden 
über.  

 
 

§ 4 Lieferfrist, Verzug und Unmöglichkeit,  
Bestellung auf Abruf 

 
1. Liefertermine oder Lieferfristen bedürfen der Schrift-

form und ergeben sich aus der schriftlichen Auf-
tragsbestätigung. Sie können verbindlich oder un-
verbindlich vereinbart werden. Ihre Einhaltung setzt 
voraus, dass alle kaufmännischen und technischen 
Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind 
und der Kunde alle ihm obliegenden Vertragspflich-
ten, insbesondere die Leistung einer Anzahlung -
soweit diese vereinbart ist- erfüllt hat.  

 
2. Die Lieferfrist / der Liefertermin ist eingehalten, 

wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft 
dem Kunden mitgeteilt ist.  
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3. Für Liefer- oder Leistungsverzögerungen aufgrund 
höherer Gewalt und aufgrund von nicht durch uns 
zu vertretenden Ereignissen, die uns die Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen -
hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, 
behördliche Anordnungen etc., auch wenn sie bei 
unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten 
eintreten- haben wir auch bei verbindlich vereinbar-
ten Fristen und Terminen nicht einzutreten. Derarti-
ge Ereignisse berechtigen uns, die Lieferung bzw. 
Leistung und die Dauer der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Laufzeit hinaus zu schieben. 
Soweit unsere Lieferungen bzw. Leistungen noch 
nicht erfüllt sind, sind wir berechtigt, ganz oder teil-
weise vom Vertrag zurückzutreten, soweit die in 
Satz 1 dieser Ziffer genannten Ereignisse länger als 
drei Monate andauern. Für diesen Fall bestehen für 
den Kunden keine Schadensersatzansprüche sowie 
sonstige Ansprüche.  

 
Wir sind indes verpflichtet, derartige Verzögerungen 
umgehend dem Kunden mitzuteilen.  

 
4. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt 

er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind 
wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendun-
gen ersetzt zu verlangen. Weitere Ansprüche oder 
Rechte bleiben vorbehalten.  

 
Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, geht die 
Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zu-
fälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes 
in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem die-
ser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  

 
5. Setzt uns der Kunde, nach dem wir in Verzug gera-

ten sind, eine angemessene Nachfrist mit Ableh-
nungsandrohung, die schriftlich zu erfolgen hat, so 
ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser zweiten Nach-
frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

 
Wir haften dann, sofern der eingetretene Lieferver-
zug, der zum Rücktritt berechtigt, auf eine von uns 
zu vertretende vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schaden begrenzt. Unsere Haf-
tung ist für diesen Fall auch der Höhe nach auf 
20 % der Vertragssumme begrenzt. Dies gilt nicht, 
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
und wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit gehaftet wird.  

 
 

§ 5 Preis und Zahlungsbedingungen 
 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts an-
deres ergibt, verstehen sich die Preise netto ab un-
serem Werk in Nieheim ausschließlich der Verpa-
ckungs-, Fracht- und Versandkosten. Diese werden 
gesondert in Rechnung gestellt.  

 
2. Ausdrücklich nicht enthalten in den Preisen sind die 

Kosten für sämtliche bauliche Maßnahmen, wie 

Stemmarbeiten, Vergießen der gelieferten Maschi-
nen und Teile sowie die Installation der elektrischen 
Leitungen der Anlagen.  

 
 
3. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses (Auftragsbestätigung) vereinbarten Prei-
se. Diese basieren stets auf den zu dieser Zeit gül-
tigen Kostenfaktoren.  

 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise ent-
sprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhun-
gen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen 
und / oder Materialänderungen eintreten. Diese 
werden wir dem Kunden auf Verlangen nachwei-
sen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in un-
seren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzli-
cher Höhe am Tag der Rechnungsstellung geson-
dert ausgewiesen.  

 
4. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftli-

cher Vereinbarung.  
 

5. Es gelten die gesetzlichen Regeln, betreffend die 
Folgen des Zahlungsverzuges: 

 
a) 30 % bei Erhalt der Auftragsbestätigung  
b) 60 % bei Meldung der Versandbereitschaft  
    (Zahlungseingang vor Auslieferung) 
c) 10 % nach Auslieferung und Inbetriebnahme 
 

Die Teilzahlung ist jeweils innerhalb von 10 Tagen 
ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.  

 
6.  Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 

wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Außerdem ist der zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis be-
ruht.  

 
7. Wir sind berechtigt, vom Kunden Sicherheit in Form 

einer Bankbürgschaft in Höhe der Auftragssumme 
zu verlangen. Die üblichen Kosten einer solchen Si-
cherheitsleistung werden von uns erstattet. Leistet 
der Kunde die Sicherheit nicht innerhalb von 10 Ka-
lendertagen nach Anforderung, sind wir berechtigt, 
unsere Leistung zu verweigern. Es gelten dann die 
gesetzlichen Regeln, betreffend die Folgen des in-
soweit eingetretenen Verzuges.  

 
 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache 

bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden vor. Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kauf-
sache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. 
Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren 
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich ange-
messener Verwertungskosten - anzurechnen.  
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2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich 

zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf ei-
gene Kosten rechtzeitig durchführen. 

 
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 

hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO er-
heben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 

 
4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentli-

chen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Faktura- Endbetrages (einschließlich MWSt.) 
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter ver-
kauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermäch-
tigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten 
uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so-
lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein An-
trag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insol-
venzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir ver-
langen, dass der Kunde uns die abgetretenen For-
derungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die da-
zugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.  

 
5.   Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache 

durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag ein-
schließlich MWSt.) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übri-
gen das gleiche wie für die unter Vorbehalt geliefer-
te Kaufsache.  

 
6.   Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehö-

renden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura- 
Endbetrag, einschließlich MWSt.) zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Wei-
se, dass die Sache des Kunden als Hauptsache 
anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kun-
de uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der 
Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns.  

 

7.  Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Si-
cherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten verwachsen.  

 
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicher-

heiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizu-
geben, als der realisierbare Wert unserer Sicher-
heiten die zu sichernden Forderungen um mehr als  
10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns.  

 
 

§ 7 Mängelhaftung 
 

1. Die Beschaffenheit der Waren ergibt sich aus-
schließlich aus den vertraglichen Vereinbarungen 
mit unserem Kunden, d. h. aufgrund unserer schrift-
lichen Auftragsbestätigung.  

 
2. Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen vo-

raus, dass dieser seinen nach § 377 und 381 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegen-
heiten ordnungsgemäß nachgekommen ist, d.h. 
umgehend schriftlich mitgeteilt wird.   

3. Wird ein Mangel vom Kunden gerügt, ist uns umge-
hend die Möglichkeit einzuräumen, den gelieferten 
Vertragsgegenstand zu besichtigen und zu prüfen. 
Wird uns, oder unserem Beauftragten diese Mög-
lichkeit verwehrt, entfallen in Bezug auf die gerüg-
ten Mängel jegliche Gewährleistungs- und Scha-
densersatzansprüche.  

 
4. All diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer 

Wahl nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, 
die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang lie-
genden Umstandes als mangelhaft herausstellen. 
Der Kunde ist verpflichtet, derartige Mängel uns un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen. Ersetzte Teile wer-
den unser Eigentum.  

 
5. Es wird keine Mängelhaftung übernommen für 

Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstan-
den sind: 

 
o ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung,  
o fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 

durch den Kunden oder Dritte,  
o nachträgliche Abnutzug,  
o fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbe-

sondere übermäßige Beanspruchung der Auf-
gabe zur Verarbeitung ungeeigneter Stoffe  

o ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerk-
stoffe,  

o mangelhafte Bauarbeiten bzw. mangelhafte 
Fundamente.  

 
Bei Verwendung falscher Schmiermittel und Nicht-
einhaltung der vorgeschriebenen Abschmierinter-
valle übernehmen wir keine Haftung. Mängelrügen 
berechtigen nicht zur Zurückbehaltung der von uns 
geschuldeten Leistungen, soweit der Kunde zur 
Vorleistung verpflichtet ist.  

 
6.   Wir übernehmen keine Haftung, soweit der Kunde 

oder Dritte unsachgemäß Nacherfüllungs-, Ände-
rungs- sowie Instandsetzungsarbeiten an dem Lie-
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fergegenstand selbst vornimmt bzw. durchführen 
lässt.  

 
7.  Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Vornahme aller 

uns nach billigem Ermessen notwendig erscheinen-
den Ausbesserungsarbeiten und Ersatzlieferungen 
die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben. 
Andernfalls sind wir wiederum von sämtlichen Män-
gelansprüchen und Schadensersatzansprüchen be-
freit.  

 
8.  Die Verjährungsfrist bei Mängelansprüchen beträgt 

12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.  
 
 

§ 8 Schadensersatzansprüche 
 

1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbe-
sondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, 
sind ausgeschlossen.  

 
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. 
nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten.  

 
Auch leichte, fahrlässig hervorgerufene mittelbare 
Mangelfolgeschäden sind ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht bei der Verletzung von Hauptleistungspflichten 
(Kardinalpflichten) und bei der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 
2. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden be-
grenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit vorliegt, oder wegen der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder Gesundheit gehaftet wird. 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.  

 
3. Soweit dem Kunden nach den vorstehenden Rege-

lungen Schadensersatzansprüche zustehen, verjäh-
ren diese mit Ablauf der für die Sachmängelansprü-
che geltenden Verjährungsfristen. Für die Scha-
densersatzansprüche nach dem Produkthaftungs-
gesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvor-
schriften.  

 
4. Unsere Haftung ist der Höhe nach auf 20 % der 

Vertragssumme begrenzt. Dies gilt nicht, soweit 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder we-
gen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit gehaftet wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Montage 
 

Bei Montageausführungen übernimmt die elektri-
schen Installationsarbeiten sowie das Verlegen von 
Wasserzu- und Ableitungen der Kunde. Eventuell 
erforderliche Mauerwerks-, Beton-, Bruch-, Aus-
gieß- und Verputzarbeiten sind ebenfalls vom Kun-
den zu übernehmen. 

 
 

§ 10 Verjährung 
 

Alle Ansprüche des Kunden, aus welchen Gründen 
auch immer, verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab 
Gefahrübergang. 

 
 

§ 11 Pauschalierter Schadensersatzanspruch 
 

Tritt der Kunde unberechtigt von einem erteilten 
Auftrag zurück, können wir unbeschadet der Mög-
lichkeit, einen höheren tatsächlich eingetretenen 
Schaden geltend zu machen, 15 % des vereinbar-
ten Preises für die durch die Bearbeitung des Auf-
trags entstandenen Kosten und für entgangenen 
Gewinn fordern. Dem Kunden bleibt der Nachweis 
eines geringeren Schadens vorbehalten.  

 
 

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Ge-
schäftssitz Gerichtsstand.  

 
2.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts an-

deres ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.  
 

3. Für die gegenseitigen Rechtsbeziehungen gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des Übereinkommens der vereinten Natio-
nen über Verträge über den nationalen Warenkauf 
(CISG).  

 
Sollte eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Ver-
einbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit einer sonstigen Bestim-
mung oder Vereinbarkeit nicht berührt.  

 
Die unwirksame Bedingung ist durch eine wirksame 
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Erfolg der 
unwirksamen Bedingung soweit wie möglich ent-
spricht.  
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